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Jetzt digital:
Online-Bauantrag
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Liebe Leserinnen und Leser,

Digitalisierung ist längst kein Zu-

kunftsthema mehr – sie ist gelebte 

Realität in vielen Lebensbereichen. 

Auch im Landkreis Fürth wird kon-

tinuierlich daran gearbeitet, digitale 

Angebote auszubauen, um den Alltag 

zu erleichtern. Ein Beispiel dafür ist 

der Online-Bauantrag, der es Bau-

herren und Architekten ermöglicht, 

Anträge digital einzureichen und 

damit Zeit zu sparen.

In dieser Ausgabe beenden wir die Serie zum Thema Betreuung und widmen uns 

spannenden Projekten wie dem Nachhaltigkeitspreis.

Auch das Ehrenamt und der soziale Zusammenhalt sind zentral für unseren Landkreis. 

Familienpaten werden dringend gesucht – alle Infos dazu gib es ebenfalls in diesem 

Heft.

Viel Freude beim Lesen,

Ihr Landkreismagazin
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BEGEHBARE DUSCHE
in 24 Stunden
BIS ZU 100% FÖRDERUNG *ab Pflegegrad 1

???

Kostenlose Vorort-Beratung

09189 4390686

90513 Zirndorf 
Tel. 0911/96 97 30 • Fax 0911/96 97 322 
hanold@hanold.de • www.hanold.de

Kunststofffenster • Haustüren
Isolierglas • Dachfenster

Glastüren • Glasduschkabinen
Glasplatten • Rollos 

Reparaturen • Service

M e i s t e r b e t r i e b

1965-2024

59JAHRE
SERIÖS - KOMPETENT - ZUVERLÄSSIG

LANDKREIS
MAGAZIN
Anzeigenannahme: 

Tel. 976 40 79-55  
oder E-Mail an:  

lkm@herbstkind-wa.de

Drehstuhl für  
Home-Office + Büro

AKTIONSPREIS 299 EURO

Alupro� le · Elektrozubehör
Haushaltsbedarf · Gartenbedarf

Künstlerfarben/Basteln · Kurzwaren

LKW-Plane · Sanitärbedarf
Werkzeug · Wachstuch-Tischdecken

K-D Handels- und Pfandhaus GmbH · Industriestraße 15
90599 Dietenhofen · 0 98 24 / 9 11 66 · www.alu-spezi.de
Verkauf: Di. 9-16 Uhr · Do. 9-18 Uhr · Fr.  9-16 Uhr · Sa 9-12 Uhr

Neue 

Ö� nungs-

zeiten!

LORENZ FENSEL
J A L O U S I E N  ·  R O L L Ä D E N  ·  M A R K I S E N

Kreuzburger Str. 6 · 90471 Nürnberg · Tel. 0911 - 80 30 37 · www.lorenz-fensel.de

Rollläden

Energie- & Heizkosten sparen!

Hochwertig, von ALUKON, unter-
stützen die Wärmeisolierung, 
sehen elegant aus, sind wärme-
dämmend & einbruchhemmend.

Qualität. Sicherheit. Komfort.
MADE IN GERMANY

Tel. 0911 31 76 75 · www.kunstmann-sanitaer.de

BADSANIERUNG
Visuelle Badgestaltung

Austraße 74 · 90429 Nürnberg

Alles aus 
einer Hand!

Letzte

Gelegenheit

NEUBAU 15 Eigentumswohnungen in FÜRTH
1,5-, 2- und 3- Zimmer

Festpreisgarantie

provisionsfrei

Bezugsfrei

Juli 2023 – 

Jetzt Baubeginn  

3. Bauabschnitt

.  Fassadenbe-  

 grünung
.  Solaranlage
.  Fahrradgarage/

 E-Lademögl.

Anzeige 
ECHT
März 2023

Bibert living/Die Camera
92 x 126 mm

URBANBAU – Ihr regionaler Bauträger –
Kompetenz & Zuverlässigkeit seit 50 Jahren
Info-Telefon 0911-977 75 35 – www.urbanbau.com

Energieausw. in Vorber.

Nachhaltiger WohnGenuss & ZukunftsAbsicherung

Energieausw. in Vorber.

NEUBAU Eigentumswhg. mit 
2-, 2,5- und 3-Zi., Zirndorfer Str., 
OBERASBACH 

Energieausw. in Vorber.

Reiheneckhaus Nr. 5, 
NEUBAU , Zirndorfer Weg 
OBERASBACH

Bezugsfrei –  

10% Rabatt                                                                              

ETWs 1. BA Jetzt                                                                                                   

10% Rabatt

sichern!
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Digitalisierung im Landratsamt
Der digitale Bauantrag ist Teil eines umfassenden Digitalisierungs-
konzepts im Landkreis Fürth. Insgesamt stehen aktuell 111 Online-
Formulare zur Verfügung, darunter Online-Terminvereinbarungen für 
verschiedene Behörden, der Online-Führerscheinumtausch und die On-
line-Hygienebelehrung des Gesundheitsamtes. Zudem entwickelte der 
Landkreis die innovative Ausbildungs-Plattform „talent2maker.de“.

Weitere Planung
Für 2025 sind unter anderem die Einführung verkürzter Prozesse 
durch Einsatz virtueller Mitarbeiter für monotone Arbeiten sowie eine 
Ausweitung von Videoberatungen im Gesundheitsamt (zum Beispiel 
Sprechstunden für Tuberkolose-Fürsorge) geplant. Auch wird an der 
Weiterentwicklung von sogenannten „Bayern Packages“ mitgearbei-
tet (bayernweit einheitliche Anträge und Onlinedienste für alle Kom-
munen).  n

Informationen zu allen Online-Services:  

Schon gewusst? Über das BayernPor-
tal lassen sich im Landkreis Fürth Bau-
anträge digital einreichen. Jedes Jahr 
bearbeitet die Bauverwaltung mehrere 
hundert Anträge – leider wird bisher 
nur jeder Zehnte online gestellt. Die Di-
gitalisierung bietet dabei klare Vorteile.

Es ergeben sich vor allem verkürzte Ge-
nehmigungszeiten, die Möglichkeit, den 
Antrag von zuhause aus zu stellen und 

Papier einzusparen.

Der Prozess, der oft mehrere Behörden ein-
bindet, wird durch die digitale Bearbeitung 
beschleunigt. Vollständige Antragsunterla-
gen zu Beginn reduzieren die Bearbeitungs-
zeit im Einzelfall sogar von einigen Monaten 
auf wenige Wochen. Ein digitaler Assistent 
hilft, fehlende Unterlagen unkompliziert 
nachzureichen. 

Beschleunigter Ablauf
Mit Einführung des digitalen Bauantrags än-
dert sich auch der klassische Ablauf des Ver-

fahrens: Das Landratsamt Fürth ist künftig für 
Bauherrinnen und Bauherren im Landkreis 
die erste Anlaufstelle. Bauanträge werden 
statt wie bisher bei den Gemeinden jetzt di-
rekt beim Landratsamt Fürth eingereicht. 
Damit ist eine parallele Bearbeitung durch 
alle Beteiligten möglich, die das Verfahren 
erheblich verkürzt. Bauherren wird empfoh-
len, den digitalen Weg zu nehmen und ihre 
Architektenbüros darauf anzusprechen.
Unabhängig davon sind alternativ noch Bau-
anträge in Papierform beim Landratsamt 
möglich. Bitte berücksichtigen: In Papierform 
eingereichte Anträge werden vom Landrats-
amt digitalisiert – das braucht zusätzlich Zeit.

Breites digitales Angebot
Neben Bauanträgen lassen sich auch andere 
Bauverfahren wie Bauvorbescheide oder Ge-
nehmigungsfreistellungen digital abwickeln 
– genauso wie wichtige Nachweise wie Bau-
beginnsanzeigen. Alle Informationen dazu 
unter:

MEHR DIGITALISIERUNG:

Bauantrag online

Im Landkreis Fürth 
können Bauanträge  
digital eingereicht 
werden. Das spart 
Zeit, Papier und  

Nerven. Warum sich 
die digitale  

Abwicklung lohnt und 
welche weiteren  

Online-Services das 
Landratsamt bietet.
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https://shorturl.at/AOWmG

www.veranstaltungen-landkreis-fuerth.de/Bürgerservice

Führerscheinumtausch

Terminvereinbarung

Sicherer Mailversand /  
Gesundheitsamt

Ausbildungsplattform talent2maker

Hygienebelehrung / Gesundheitsamt

Ein Auszug – die neusten Services
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INFO

JUGEND FAMILIE
KLIMASCHULEN IN MITTELFRANKEN:

Schulen im Landkreis ausgezeichnet

Im Dezember 2024 wurden im Rahmen 
einer feierlichen Veranstaltung ins-
gesamt 24 Schulen aus Mittelfranken, 
Oberfranken, Unterfranken und der 
Oberpfalz als „Klimaschulen“ ausge-
zeichnet. Sieben davon stammen aus 
Mittelfranken und setzten damit ein 
starkes Zeichen für Umweltbewusstsein 
und Nachhaltigkeit.

Silber für vorbildliche Projekte
Vier mittelfränkische Schulen durften sich über 
die Silber-Auszeichnung freuen. Das Gymna-
sium Feuchtwangen, die Peter-Henlein-Real-
schule in Nürnberg, das Gymnasium Stein 

und die Grund- und Mittelschule Herrieden er-
hielten die Auszeichnung für ihre besonderen 
Initiativen in den Bereichen grüne Mobilität, 
Recycling und nachhaltiger Konsum. 

Bronze für nachhaltiges Engagement
Ebenfalls gewürdigt wurden drei weitere 
Schulen, die den Bronze-Status erreichten: 
Das Gymnasium Carolinum Ansbach, die Ro-
bert-Limpert-Berufsschule in Ansbach und 
die Mittelschule Roßtal. Diese Schulen haben 
sich in den vergangenen Jahren intensiv mit 
Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhaus-
gasemissionen beschäftigt. Besonders her-
vorzuheben sind Projekte, bei denen Schüler 

und Lehrer gemeinsam kreative Lösungen für 
klimafreundliche Schulwege und die Wieder-
verwertung von Ressourcen entwickelt haben.

Klimaschule Bayern: Ein Programm  
mit Weitblick
Die Auszeichnung ist Teil des Programms 
„Klimaschule Bayern“, das vom Bayerischen 
Staatsministerium für Umwelt und Verbrau-
cherschutz sowie dem Bayerischen Staats-
ministerium für Unterricht und Kultus initiiert 
wurde. Ziel ist es, die Treibhausgasemissionen 
an Schulen zu senken und langfristig einen kli-
maneutralen Betrieb zu ermöglichen. n

FAMILIENPATENSCHAFTEN SIND EIN GEWINN:

Interview mit Familienpatin Ursula
In unserer schnelllebigen Zeit stehen 
viele Familien mit Kindern vor großen 
Herausforderungen. Oft fehlen helfende 
Ressourcen innerhalb der Familie. Hier 
setzen ehrenamtliche Familienpaten-
schaften an, die mit wenigen Stunden 
Unterstützung pro Woche eine große 
Erleichterung bringen können. Ursula, 
langjährige Familienpatin beim Fami-
lienzentrum Zirndorf, berichtet im Inter-
view von ihren Erfahrungen.

Bitte erzählen Sie ein wenig über sich
Ursula: „Ich bin 65 Jahre alt und seit letztem 
Jahr im Ruhestand. Zuvor war ich als Software-
entwicklerin tätig. Ich habe zwei erwachsene 
Kinder und seit diesem Jahr auch ein Enkel-
kind. Bei den Familienpaten bin ich seit 2016 
aktiv. Anfangs habe ich Beruf und Ehrenamt 
vereinbart, nun habe ich als Rentnerin mehr 
Zeit, um mich zu engagieren.“

Wie sind Sie zu den ehrenamtlichen 
Familienpaten im Familienzentrum Zirn-
dorf gekommen?
„Ich habe damals nach einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit gesucht und bin durch eine Anzeige 
im Landkreismagazin auf die Familienpaten auf-
merksam geworden. Besonders angesprochen 
hat mich das Schulungsangebot, das eine inhalt-
liche Vorbereitung vor dem Start ermöglicht.“

Worin bestand für Sie die Motivation, 
ein Engagement in diesem Bereich zu 
beginnen?
„Meine Motivation waren die Erfahrungen 
aus meiner eigenen Familie. Als meine Kinder 
klein waren, konnte ich immer auf die Unter-
stützung meiner Eltern zählen. Dieser fami-
liäre Rückhalt war für mich unbezahlbar. Nun 
wollte ich diese Unterstützung weitergeben. In 
allen sechs Familien, die ich bisher begleitet 
habe, fehlte dieser Rückhalt. Oft waren die 
Verwandten weit entfernt oder konnten aus 
anderen Gründen nicht helfen. Besonders Al-
leinerziehende sind dabei doppelt belastet.“

Was ist für Sie das Schönste an einer 
Familienpatenschaft?
„Für mich ist das Schönste, neue Familien 
kennenzulernen, sie zu begleiten und ihre Ent-
wicklung mitzuerleben. Es ist immer wieder 
schön zu sehen, wie sich die ganze Familie 
über meinen Besuch freut. Für die Eltern be-
deutet das Entlastung, für die Kinder eine Ab-
wechslung. Zudem bleibt es immer spannend, 
da jede Woche etwas Neues passiert.“

Wenn Sie Unentschlossene für ein 
Ehrenamt als Familienpaten begeistern 
sollten, was würden Sie ihnen sagen?
„Es ist einfach schön, die Familien zu begleiten. 
Man bekommt sehr viel zurück und lernt auch 

immer wieder etwas dazu. Man sieht die positi-
ve Entwicklung und die Fortschritte der Familie. 
Es ist ein gutes Gefühl, zu merken, dass man 
mit seinem Einsatz etwas erreicht und die ge-
leistete Unterstützung viel wert ist.“ n

Kostenlose Schulung für zukünftige Familienpaten
Das Familienzentrum Zirndorf bietet im Frühjahr 2025 erneut eine Schulung für zukünftige  
Ehrenamtliche an:
14./15. Februar
28. Februar/1. März
14./15. März

Mehr Informationen: 
Familienzentrum Zirndorf e.V.
Bahnhofstraße 35, 90513 Zirndorf
Telefon: 0911-56 836 479 oder 0911-600 36 46
E-Mail: n.janzer@familienzentrum-zirndorf.de oder familienpaten@familienzentrum-zirndorf.de

Website: www.familienzentrum-zirndorf.de/familienpaten/
Die Familienpatenschaften im Landkreis Fürth sind ein Gemeinschaftsprojekt des Familienzent-
rums Zirndorf e.V., der „KoKi - Netzwerk frühe Kindheit“ und des Landkreises Fürth. Sie werden 
gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.

WOHNRAUMFÖRDERUNG

WIR HELFEN MIT  
ZU IHREM EIGENHEIM

Landratsamt  Fürth
Sachgebiet Wohnungswesen
Tel.: 0911/9773-1529
Tel.: 0911/9773-1530
Tel.: 0911/9773-1531
wohnungswesen@lra-fue.bayern.de

BAUEN oder KAUFEN
FÖRDERMÖGLICHKEITEN: 
Zinsverbilligungsprogramm über die  
Bayer. Landesbodenkreditanstalt: 
Neubau oder Bestand: 
Zins 3,05 % fest auf 10 Jahre, 2 % Tilgung 
 3,40 % fest auf 15 Jahre, 2 % Tilgung 
 3,70 % fest auf 30 Jahre, 1,93 % Tilgung (Volltilger) 

Staatl. Darlehen: 
Zins  0,5 % fest auf 15 Jahre, 
 1 % bzw. 2 % Tilgung + Zuschüsse 
 www.wohnen.bayern.de

Mehr Infos und Online-Antrag: 
www.bayernlabo.de

Ursula engagiert sich seit Jahren als  
Familienpatin

Auszeichnung für die Klimaschulen – auch Stein und Roßtal sind dabei
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SOZIALES
DIE PATIENTENVERFÜGUNG UND IHRE BEDEUTUNG:

Selbstbestimmt bis zuletzt
Im letzten Teil unserer Mini-Serie zum 
Thema Betreuung informieren wir über 
das Thema Patientenverfügung.

Die Selbstbestimmung über das eigene 
Leben gehört zu den unveräußerlichen 
Rechten eines Menschen. Um sie zu 

sichern, hat der Gesetzgeber mit der Patien-
tenverfügung ein Instrument geschaffen, das 
es Erwachsenen ermöglicht, frühzeitig und 
verbindlich über medizinische Behandlungen 
zu entscheiden. Besonders in Situationen, in 
denen ein Mensch nicht mehr selbst einwilli-
gungsfähig ist, gibt die Patientenverfügung 
klare Anweisungen, welche Maßnahmen er 
wünscht – oder ablehnt.

Durch eine präzise Formulierung wird sicher-
gestellt, dass der Wille des Patienten oder 
der Patientin auch in schwierigen Situationen 
respektiert wird. Dies erfordert, dass die Ver-
fügung konkret und auf die jeweilige Situation 
bezogen formuliert ist.

Wie funktioniert das?
Seit Januar 2023 können Ärztinnen und Ärzte 
auf das Zentrale Vorsorgeregister der Bundes-
notarkammer zugreifen, um zu prüfen, ob 
eine Patientenverfügung, Vollmacht oder Be-
treuungsverfügung registriert ist. Dieses Re-
gister, das in Berlin geführt wird, ermöglicht es 
Betreuungsgerichten und Ärzten, im Ernstfall 
schnell Informationen über hinterlegte Doku-
mente – und damit auch Wünsche und mög-
liche Entscheidungen – des oder der Betroffe-
nen zu erhalten.

Welchen Vorteil gibt es dabei?
Der Vorteil dieser Registrierung liegt auf der 
Hand: Sie hilft, Betreuungsverfahren zu ver-
meiden und ermöglicht es Ärztinnen und 
Ärzten, frühzeitig den Patientenwillen zu er-

fahren. Gerade in Notfallsituationen kann dies 
entscheidend sein, um medizinische Entschei-
dungen im Sinne des Betroffenen zu treffen.

Wo gibt es Informationen?
Die Übernahme einer Betreuung oder die 
Rolle als Vollmachtnehmer bringt große Ver-
antwortung mit sich. Um hier Orientierung 
zu bieten, veranstaltet die Betreuungsstelle 
des Landkreises Fürth seit 2023 kostenfreie 
Einführungsseminare. Diese vermitteln umfas-
send die Aufgaben, Rechte und Pflichten von 
Betreuern und Vollmachtnehmern.
Die Kurse umfassen zwei aufeinander aufbauen-
de Nachmittage, in denen praktische Fragen ge-
klärt werden: Wie erstellt man ein Vermögens-
verzeichnis? Welche Rechtsgeschäfte benötigen 
eine Genehmigung? Wie wird mit besonderen 
Situationen wie einer notwendigen Heimunter-
bringung oder der Verweigerung lebensnotwen-
diger Behandlungen umgegangen?

Termine und Anmeldung
Die Seminare finden 2025 an folgenden Ter-
minen statt:
17. und 24. Februar
17. und 24. März
28. April und 5. Mai
2. und 10. Juni
14. und 21. Juli
18. und 25. August
13. und 20. Oktober
17. und 24. November
Der Kurs dauert jeweils von 14 bis 17 Uhr und 
findet im Landratsamt Fürth, Stresemannplatz 
11, Zimmer 1.06, statt. Bitte unbedingt an-
melden. Es ist in den Veranstaltungen mög-
lich, Fragen zur persönlichen Situation zu stel-
len. n

Landratsamt Fürth
Betreuungsstelle
Telefon: 0911 9773-1218 
E-Mail: betreuungsstelle@lra-fue.bayern.de 
 
Allgemeine Beratung und öffentliche 
Beglaubigung
Für Bürgerinnen und Bürger aus dem Land-

kreis Fürth bietet die Betreuungsstelle auch 
individuelle Beratungstermine zu diesen und 
weiteren Themenkomplexen an. Außerdem 
finden dazu allgemeine Vorträge bei den 
Volkshochschulen in Stein und in Zirndorf 
statt.

Weitere Infos: INFO

https://shorturl.at/pO8Av

LAURENTIUS-FACHOBERSCHULE

ANMELDUNG

FOS fürWirtschaft/Verwaltung,
Sozialwesen und Gestaltung

Laurentius-Fachoberschule
Tel.: +49 9874 8-6401
www.laurentius-fachoberschule.de

Anmeldung vom17.02. bis 28.02.2025
• Mo - Fr von 13 - 17 Uhr (sowie auf Anfrage)
• im Sekretariat, Waldsteig 9, Neuendettelsau
• Abgabe Unterlagen ab 25.01.2025 möglich
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Berufliche Oberschule 
MAX-GRUNDIG-SCHULE

Staatlich FOS/BOS Fürth
Amalienstr. 2-4, 90763 Fürth

Infonachmittag 07.02.2025 14-18 Uhr 
Anmeldung SJ 25/26 17.-28.02.25 online

Die neue 
Sparkassen-Card.*
Mehr Vielfalt. Mehr Vergnügen.
 Sicheres Online-Shopping
 Weltweites Bezahlen
 Direkte Abbuchung

Für dich
am Start.

                   Alle Infos unter

sparkasse-fuerth.de/dmc

*Debitkarte

Anz. LKM_92,5x130_für dich am Start_22012025.indd   1Anz. LKM_92,5x130_für dich am Start_22012025.indd   1 02.01.2025   09:18:0802.01.2025   09:18:08

Das Thema Patientenverfügung ist auch in jungen Jahren wichtig
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UMWELT
UMWELT SCHÜTZEN DURCH RICHTIGES ENTSORGEN:

Ordnung an Sammelcontainern

Sammelcontainer für Glas und Alt-
kleider sind im Landkreis Fürth un-
verzichtbar. Sie bieten eine einfache 
Möglichkeit, Wertstoffe umweltgerecht 
zu entsorgen. Doch immer wieder ver-
wandeln sich diese Sammelstellen in 

Müllplätze. Überfüllte Container, wild 
abgestellter Sperrmüll und unpassende 
Abfälle sorgen für Kosten, Umweltpro-
bleme und ein unansehnliches Ortsbild.
 

Verantwortung für die Allgemeinheit
Das wilde Abladen von Abfällen verursacht 
erhebliche Kosten. Die Entsorgung der zusätz-
lichen Müllberge durch die öffentliche Hand 
wird letztlich von den Gebührenzahlern ge-
tragen. Neben den finanziellen Auswirkungen 
gefährden nicht sachgerecht entsorgte Abfälle 
die Umwelt. Glasscherben sind nicht nur ein 
Sicherheitsrisiko, sondern auch schädlich für 
Tiere.
 
Richtig handeln bei vollen Containern
Sind Container überfüllt, dürfen keine wei-
teren Abfälle daneben abgestellt werden. 
Stattdessen empfiehlt es sich, eine andere 
Sammelstelle aufzusuchen oder die Leerung 
beim zuständigen Entsorgungsunternehmen 
zu melden. Sperrmüll wie Möbel oder Elektro-
geräte gehört grundsätzlich nicht an Sammel-
stellen, sondern sollte über die Sperrmüllabho-
lung oder Wertstoffhöfe entsorgt werden.
 
Altkleider nur in Container werfen
Altkleider, die neben Containern abgelegt 
werden, werden oft unbrauchbar. Feuchtigkeit 
und Schmutz verhindern eine Verwertung. Ein 
bewusster Umgang mit den Sammelcontai-
nern hilft, zusätzliche Kosten und Umweltbe-
lastungen zu vermeiden. Gemeinsam können 
alle Bürgerinnen und Bürger dazu beitragen, 
den Landkreis sauber und lebenswert zu er-
halten. n

GEFAHREN FÜR UMWELT UND GEBÜHREN:

Vorsicht vor illegalen Sammlungen
Immer wieder tauchen in Briefkästen 
Flyer für vermeintlich kostenlose Samm-
lungen von Schrott, Altwaren oder Elek-
trogeräten auf. Häufig fehlen Angaben 
zu einer verantwortlichen Firma, und 
der Text enthält auffallend viele Fehler. 
Hinter solchen Aktionen stecken oft ille-
gale Sammler, die gegen das Kreislauf-
wirtschaftsgesetz verstoßen.
 
Warum illegale Sammlungen  
problematisch sind
Unseriöse Sammler verwerten oft nur Teile 
des Sammelguts und entsorgen den Rest ille-
gal. Solche wilden Ablagerungen in der Natur 

führen zu hohen Entsorgungskosten, die von 
der Allgemeinheit getragen werden müssen. 
Seriöse Sammlungen hingegen weisen klare 
Angaben zu Trägern und Ansprechpartnern 
auf und halten gesetzliche Vorgaben ein.
 
Elektrogeräte fachgerecht entsorgen
Das Landratsamt Fürth appelliert an alle Bür-
gerinnen und Bürger, alte Elektrogeräte zu den 
Wertstoffhöfen zu bringen, die kostenlose Ab-
holung von Großgeräten zu nutzen oder sie an 
den Einzelhandel zurückzugeben. Supermärkte 
und Discounter sind verpflichtet, kleinere Geräte 
bis 25 cm Kantenlänge kostenlos anzunehmen. 
Dies trägt nicht nur zum Umweltschutz bei, son-

dern auch zur Stabilisierung der Müllgebühren.

Verdächtige Flyer melden
Bürgerinnen und Bürger können verdächtige 
Flyer melden. Jede Meldung hilft, gegen ille-
gale Sammlerinnen und Sammler vorzugehen 
und die Umwelt zu schützen. Gemeinsam wird 
verhindert, dass Abfälle in der Natur landen 
und die Gebühren ansteigen. n

KONTAKT

KONTAKT

Landratsamt Fürth
Staatliches Abfallrecht
Telefon: 0911 9773-1444
E-Mail: abfallrecht@lra-fue.bayern.de

HINWEIS ZUM GEWÄSSERSCHUTZ: 

Sicherer Umgang mit Heizöltanks
Wer einen Heizöltank besitzt, trägt Ver-
antwortung – nicht nur für den ord-
nungsgemäßen Betrieb, sondern auch 
für den Schutz von Umwelt und Ge-
wässern. Regelmäßige Prüfungen durch 
zugelassene Sachverständige sind in 
vielen Fällen gesetzlich vorgeschrieben. 

Diese Verpflichtung, geregelt in der Ver-
ordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (AwSV), 

dient dazu, Boden- und Gewässerverunrei-
nigungen durch defekte Tanks oder unsach-
gemäße Handhabung zu vermeiden. Ein Ver-
gleich mit der Hauptuntersuchung bei Autos 
liegt nahe: Nur durch eine regelmäßige Über-
prüfung bleibt die Anlage sicher.

Vermeiden von Problemen
Ein Leck im Tank oder der Rohrleitung kann 
schwerwiegende Folgen haben. Neben unan-
genehmen Verschmutzungen und Geruchs-
belästigungen droht eine Wertminderung des 
Grundstücks sowie langfristige und teure Sa-
nierungsmaßnahmen bei Boden- und Grund-
wasserverunreinigungen. Ist der Tank nicht 
ordnungsgemäß geprüft, greift der Versiche-
rungsschutz im Schadensfall womöglich nicht.

Prüfungspflichten im Überblick
Je nach Größe, Art und Standort des Tanks 
gelten unterschiedliche Prüfintervalle. Wäh-
rend unterirdische Behälter unabhängig von 
ihrem Fassungsvermögen regelmäßig geprüft 
werden müssen, gelten für oberirdische Tanks 
differenzierte Regelungen. In Wasserschutz- 
und Überschwemmungsgebieten sind die 
Vorschriften besonders streng: Prüfungen er-
folgen hier zum Teil in kürzeren Intervallen, um 
Risiken zu minimieren. Bei der Stilllegung von 
Tanks ist ebenfalls häufig eine Prüfung durch-
zuführen, um Gefährdungen auszuschließen.

Eine zentrale Rolle spielen zugelassene Fach-
betriebe. Nur sie dürfen Tankanlagen reinigen, 
instandsetzen oder stilllegen. Damit wird 
sichergestellt, dass alle Arbeiten den techni-
schen Standards entsprechen und keine Ge-
fährdung für die Umwelt darstellen.

Prüfpflichten im Überblick:

WSG Wasserschutzgebiet
ÜG Überschwemmungsgebiet

Strenge Überwachung durch das  
Landratsamt Fürth
Die Überwachung der Prüfpflichten liegt in 
der Zuständigkeit des Landratsamtes Fürth. 
Konsequenzen für Betreiberinnen und Be-
treiber, die ihre Pflichten nicht erfüllen, lassen 
sich nicht vermeiden. Daher empfiehlt sich, die 
Prüfungen fristgerecht zu veranlassen – nicht 
zuletzt, um Schäden und behördliche Maß-
nahmen zu vermeiden. n

Wer unsicher ist oder Fragen hat, findet hier 
Unterstützung:
Landratsamt Fürth
Wasserrecht / Bodenschutz und Altlasten
Herr Bittner 
Telefon:  0911 9773-1413
E-Mail: h-bittner@lra-fue.bayern.de

Weiterführende Informationen, wie eine Liste 
zugelassener Sachverständiger 

Anlage Fassungsver-
mögen

Prüfung vor 
Inbetriebnah-
me bzw. bei 
wesentlicher 

Änderung

Wieder-
kehrende 
Prüfung 

außerhalb 
WSG und ÜG

Wieder-
kehrende 

Prüfung im 
WSG und ÜG

Prüfung bei 
Stilllegung 
außerhalb 

WSG und ÜG

Prüfung bei 
Stilllegung 

im WSG und 
ÜG

Fachbetriebs-
pflicht

d.h. reinigen, 
instandsetzen 
und stilllegen 

nur durch 
zugelassenen 
Fachbetrieb

Unterirdische 
Behälter

alle ja alle 5 Jahre alle 2,5 Jahre ja ja ja

Oberirdische 
Behälter

>1000 l ≤ 
10.000 l

ja nein alle 5 Jahre nein ja ja

> 10.000 l ja alle 5 Jahre alle 5 Jahre ja ja ja

https://shorturl.at/FZGTm

Kleidung, die neben die Container gelegt wird, ist meistens nicht mehr verwendbar
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Heinersdorf
(b. Langenzenn)

Mitte

Lohe (b.
Langenzenn)

PrinzregentenplatzPfaffenleite

Gymnasium
Realschule

Altkatterbach

Dippoldsberg

Dürrnfarrnbach

Kirchfarrnbach 
          Kirche

Kreben

Meiersberg

Bahnhof

Gewerbestr.
Hallenbad

Süd

Mitte Alleestr.

Talblick

Friedhof

Burggrafenhof

Lohe

Neukatterbach

Adelsdorf

Laubendorf Würzburger Str./St. FriedhofLinie 122

Ge
ob

as
isd

at
en

: B
ay

er
isc

he
 V

er
m

es
su

ng
sv

er
w

al
tu

ng
 7

85
/1

7

ÖPNV Buslinien im Landkreis Fürth Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Fahrplan der 
Linie 122

 DIE LINIE 122 BEFÖRDERT…

  Schülerinnen und Schüler (von den Ortsteilen von Wilhermsdorf  
   und Langenzenn)

 … zur Realschule Langenzenn,  
  Haltestelle: Realschule

 … zum Wolfgang-Borchert-Gymnasium Langenzenn,  
      Haltestelle: Gymnasium

 … zur Grundschule Langenzenn,  
  Haltestelle: Realschule Prinzregentenplatz (4 Minuten Fußweg)

 MIT DER LINIE 122 KOMMEN SIE ZUM BEISPIEL…

 … zur Rundwanderung „Tour 01: Rund um Wilhermsdorf“,    
  vom historischen Ortskern ausgehend weiter über idyllische Feld- und  
  Waldwege. 
  Haltestelle: Wilhermsdorf Mitte - Startpunkt Schloßgartenstr.  
  (1 Min.Fußweg) 
  Infos unter: www.erlebnis-landkreis-fuerth.de/aktiv/wandern/wandertouren

 … zum Hallenbad Wilhermsdorf, ein Hallenbad mit großem Schwimm- 
  becken und Nichtschwimmerbecken sowie separaten Babybecken. 
  Haltestelle: Hallenbad 
  Infos unter: www.erlebnis-landkreis-fuerth.de/vital/therme-hallenbaeder  

 … zum Skatepark Wilhermsdorf, eine Quaterpipe, Pyramide und  
  Grindbox laden zum skaten ein. 
  Haltestelle: Wilhermsdorf Mitte (3 Min. Fußweg) 
  Infos unter: www.erlebnis-landkreis-fuerth.de/aktiv/weitere-aktiv-angebote  

 … ins Zentrum von Langenzenn, mit Einkaufsmöglichkeiten/ 
  Ärzten/Stadtverwaltung. 
  Haltestelle: Prinzregentenplatz

 … zum Hallenbad Langenzenn, mit Sprungturm, Sprungbrett, Kinder- 
  planschbecken und Nichtschwimmerbereich. Das familienfreundliche  
  Hallenbad bietet allen Wasserbegeisterten Badevergnügen. 
  Haltestelle: Gymnasium (9 Min. Fußweg) 
  Infos unter: www.erlebnis-landkreis-fuerth.de/vital/therme-hallenbaeder   

 … zur „Zenn Oase – Freizeit an der Zenn“, zum Spielen und Austoben  
  lädt der Abenteuer- und Kleinkinderspielplatz, mit Labyrinth und Kletter- 
  felsen ein. Ob Bewegungsparcour oder Ruhezone bis zur Biergarten  
  Oase ist für jeden Geschmack etwas geboten.  
  Haltestelle: Prinzregentenplatz (4 Min. Fußweg) 
  Infos unter: www.biergartenoase.de/spielplatz/ 

 INTERESSANTE UMSTEIGEMÖGLICHKEIT BESTEHT  
 AN DIESER HALTESTELLE:

  „Wilhermsdorf Mitte“, zur Regionalbahn RB12  
  in Richtung Fürth/Nürnberg

1

1

2

2 3
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4 
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Weitere Informationen unter
www.landkreis-fuerth.de/bus Den Fahrplan der Linie 122  

finden Sie auch  
unter www.vgn.de

Ihr Infotelefon im Landratsamt:

0911-9773-3031
busundbahn@lra-fue.bayern.de

Ebenso bietet Ihnen die Linie die Möglichkeit für Arzt- 
besuche, Einkäufe oder Freizeitangebote. 
An Schultagen wird das regelmäßige Fahrtenangebot, 
von Montag bis Freitag, durch zusätzliche Rufbus-Fahrten 
ergänzt. In den Schulferien verkehrt die Linie 122 
ausschließlich als Rufbuslinie. Anmeldung unter: 
info@schmetterlingreisen.de 
Nutzen Sie unser Angebot der Linie 122 und lassen Sie  
sich von der Firma Schmetterling Reisen gut und sicher  
befördern.

FAHRTENANGEBOT
Mo- Fr:    6:15 – 19:10 Uhr 
Sa + So:  keine Fahrten

DIE LINIE 122 VERBINDET DIE ORTSTREILE VON 
WILHERMSDORF MIT DEM ORTSKERN UND STELLT 
EINE GUTE VERBINDUNG ZU DEN WEITERFÜHREN-
DEN SCHULEN NACH LANGENZENN DAR 
NEU: Aus den Ortsteilen von Wilhermsdorf werden 
Sie durch die eingefügten Frühfahrten direkt an die 
RB12 in Richtung Fürth / Nürnberg angeschlossen.
Berufspendler profitieren so von Montag bis Freitag, durch 
eine gute Anbindung an die Regionalbahn RB12, um 
schnell und sicher an Ihren Arbeitsplatz zu gelangen.
Primär wird die Linie 122 an Schultagen befahren und 
befördert Schüler/Schülerinnen von allen angefahrenen 
Ortsteilen an die Realschule, das Gymnasium und an die 
Grundschule nach Langenzenn. 

Wilhermsdorf

Langenzenn

10

reguläre Strecke 
einzelne Fahrten



NACHHALTIGKEIT
„WIR FÜR MORGEN“:

Nachhaltigkeitspreis des Landkreises

Der Landkreis Fürth ruft erneut dazu 
auf, innovative Projekte für eine nach-
haltige Entwicklung einzureichen. Der 
Nachhaltigkeitspreis wird im Jahr 2025 
zum zweiten Mal vergeben und würdigt 
Initiativen, die in den Bereichen Kli-
ma- und Umweltschutz, Inklusion oder 
nachhaltiger Konsum einen Unterschied 
machen.

Im Oktober 2022 wurde im Landkreis eine  
Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet. Die 
Einrichtung des Nachhaltigkeitspreises ist 

eine Maßnahme, um das Thema in die Breite 
zu tragen und Engagement im Landkreis Fürth 
zu würdigen. 
Bereits bei der ersten Verleihung 2023 war 
die Jury von der Vielfalt an Projekten begeis-
tert. Zu den Gewinnern zählten die Mittel-
schule Langenzenn-Veitsbronn mit dem 
Projekt FREIDay, eine Nachbarschafts-
Fahrradwerkstatt in Oberasbach und 
die Flohreus GmbH mit einem Auf-
forstungsprojekt. Auch das Dietrich-
Bonhoeffer-Gymnasium in Oberas-
bach wurde für seine Aktivitäten in 
den Bereichen fairer Handel und Öko-
logie ausgezeichnet.

Eine nachhaltige Entwicklung gelingt nur 
gemeinschaftlich, daher werden viele 

„Nachahmerinnen und Nachahmer“ mit neu-
en Ideen gesucht. Das Preisgeld beträgt ins-
gesamt 3.000€ und wird von der Sparkasse 
Fürth gespendet.

Wer kann sich bewerben?
Privatpersonen, Bildungseinrichtungen, Ver-
eine, Unternehmen und Kommunen aus dem 
Landkreis Fürth sind willkommen. Eine erneu-
te Bewerbung ist möglich - ausgenommen 
sind prämierte Projekte aus 2023 - Preisträge-
rinnen und Preisträger können sich mit neuen 
Projekten wieder bewerben.

Was wird prämiert?
Gute Ideen für eine nachhaltige Zukunft 
•  Maßnahmen(-pakete) zu einem bestimm-

ten Thema und einzelne Aktionen/Projekte 
aus den letzten 3 Jahren (aktuell in Um-
setzung oder schon abgeschlossen)

•  Ein Bezug zu den Zielen der Agenda-2030 
mit den 17 Nachhaltigkeitszielen muss 
herstellbar sein 

• Bezug zum Landkreis Fürth 
•  Müssen die gesetzlichen Mindestanforde-

rungen übersteigen 

Wie läuft die Bewerbung ab?
Einfach ein kurzes Bewerbungsformular sowie 
Videos und Fotos zum Projekt hochladen:

Bewerbungsschluss ist der 11.4.2025  n

www.landkreis-fuerth.de/
gewerbe-im-landkreis/fair-
trade.html

KONTAKT
Landratsamt Fürth 
Koordinatorin Nachhaltigkeit
Monika Hübner
Telefon: 0911  9773-1033 
E-Mail: nachhaltig@lra-fue-bayern.de

Flexdorfer Straße 10b  |  90768 Fürth
0151 575 162 45

info@fuerthergartenprofis.de 
www.fuerthergartenprofis.de

Ihr Garten  
ist unsere Leidenschaft

Starten Sie  

gemeinsam  

mit uns in die

GARTEN 
SAISON 

2025

Anzeige_Gartenprofis_2_1-4quer_180x70.indd   1Anzeige_Gartenprofis_2_1-4quer_180x70.indd   1 16.01.25   13:4416.01.25   13:44

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunter- 
lagen über unser Bewerbungsportal zu. Das Portal und detaillierte  
Beschreibungen finden Sie unter www.langenzenn.de > Rathaus  
& Verwaltung > Karriere bei der Stadt

Die Stadt Langenzenn sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Erzieher/in oder

Kinderpfleger/in (w/m/d)  
in Teilzeit  
für den städtischen Hort am Lindenturm

Die Stadt Langenzenn sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Mitarbeiter/in (w/m/d)   

für das Hauptamt

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen über 
unser Bewerbungsportal zu. 

Das Portal und detaillierte Beschreibungen finden Sie unter  
www.langenzenn.de > Rathaus & Verwaltung > Karriere bei der 
Stadt

Die Stadt Langenzenn sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Mitarbeiter/in (w/m/d)   

für das Standesamt in Elternzeitvertretung

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen über 
unser Bewerbungsportal zu. 

Das Portal und detaillierte Beschreibungen finden Sie unter  
www.langenzenn.de > Rathaus & Verwaltung > Karriere bei der 
Stadt

Ihr Stellenmarkt  
im Landkreis Fürth

JETZT

Das waren die Gewinner des vergangenen Nachhaltigkeitspreises
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NEUE WAHLPERIODE FÜR KREISBRANDRAT UND -INSPEKTION:

Für Sicherheit im Landkreis

AKTUELLES

BITTE BEI PLANUNG BERÜCKSICHTIGEN:

Wertstoffhof Langenzenn  
am 28.01. geschlossen
Der Wertstoffhof Langenzenn ist am 
28.1.2025 aufgrund einer internen 
Schulung geschlossen. Der Wertstoffhof 
Zirndorf hat an diesem Tag regulär ge-
öffnet.

Die regulären Öffnungszeiten der beiden 
Wertstoffhöfe: 
Montag, Dienstag und Freitag: 8-12 Uhr  
und 13-17:15 Uhr 
Donnerstag: 8-12 und 13-18 Uhr
Samstag: 8-13 Uhr

Mit einem Vorstellungstermin wurden 
die Mitglieder der Kreisbrandinspek-
tion sowie die Fachbereichsleiter des 
Landkreises Fürth offiziell für die neue 
Wahlperiode von 2025 bis 2030 be-
stellt. Kreisbrandrat (KBR) Frank Bauer 
und Landrat Bernd Obst leiteten die 
Veranstaltung, die nicht nur einen klei-
ner Ausblick auf die kommenden Jahre 
bot, sondern auch ein würdiger Ab-
schied von verdienten Mitgliedern der 
Kreisbrandinspektion war.

Würdigung des Engagements
Der Nachmittag bot die Gelegenheit, die 
wichtige Arbeit der ehrenamtlichen Feuer-
wehrkräfte zu betonen. Kreisbrandrat Bauer 
und Landrat Obst sprachen allen Mitgliedern 
der Kreisbrandinspektion ein herzliches Dan-
keschön aus. Besonders hervorgehoben wurde 
die Leistung von Stefan Müller, der als Kreis-
brandmeister (KBM) der Unterstützungsgrup-

pe Örtliche Einsatzleitung (UG-ÖEL) aus dem 
Dienst verabschiedet wurde. Ebenso wurde 
die bisherige Fachbereichsleiterin Jasmin Pal-
dino für ihr wichtiges Engagement geehrt. 
Landrat Obst und KBR Bauer würdigten ihr 
Wirken als vorbildliche Nachwuchsarbeit, die 
die Kinderfeuerwehren im Landkreis prägte.

Teamarbeit im Fokus
Gemeinsam mit KBR Bauer wurden die neuen 
und bisherigen Verantwortlichen in ihre Ämter 
berufen. „Die enge Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Fachbereiche und die professio-
nelle Organisation sind entscheidend für die 
Sicherheit in der Region”, sagte der Landrat.
Mit Blick auf die kommenden Jahre beton-
ten die Verantwortlichen die Bedeutung der 
ehrenamtlichen Arbeit der Feuerwehren im 
gesamten Landkreis. Sie bildet nicht nur die 
Grundlage für den Schutz aller Bürgerinnen 
und Bürger, sondern trägt auch wesentlich 
zum sozialen Miteinander im Landkreis bei. n

landkreis-gutschein.de

Gleich entdecken unter

VON HIER. FÜR DICH. 

www.landkreis-fuerth.de

Die neuaufgestellte Kreisbrandinspektion

ÄNDERUNGEN IM FAHRPLAN:

Neu beim Fahrplanwechsel

Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 
2024 ändern sich auch die Fahrpläne 
vieler Bahn- und Buslinien im Gebiet des 
VGN. Ab sofort sind die neun Verbindun-
gen und die elektronische Fahrplanaus-
kunft unter www.vgn.de abrufbar. Dort 
kann man die Fahrpläne der einzelnen 
Linien herunterladen und ausdrucken. 

VGN-Tickets
Vor Ort sind seit 1. Januar 2025 VGN-Tickets 
in Verkaufsstellen, an Automaten sowie in 
Bussen (hier nur Einzel- und TagesTickets) er-
hältlich.
Online gibt es die VGN-Tickets in der App VGN 
Fahrplan & Tickets sowie unter shop.vgn.de.

Mit der S4 und RE90 stündlich nach 
Schnelldorf und Crailsheim

VGN-Tarif
Ab dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember 
2024 wird die S-Bahnlinie S4 Nürnberg – Ans-

bach – Dombühl bis ins baden-württembergi-
sche Crailsheim verlängert. 
Durch die Verlängerung der S-Bahn bieten im 
Abschnitt Crailsheim – Ansbach die S4 und 
der RE 90 Stuttgart – Crailsheim – Nürnberg 
zusammen ein stündliches Fahrtenangebot n
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JUBILÄUM
DIENSTJUBILÄUM UND VERABSCHIEDUNG IN DEN RUHESTAND:

95 Jahre Berufserfahrung im Amt
Auf insgesamt 95 Jahre Berufserfah-
rung beim Landratsamt Fürth können 
Leitende Medizinaldirektorin Dr. med. 
Claudia Kuhn, Dottore Jürgen Schlee, 
Eginhardt Mandler und Barbara Schwab 
zurückblicken.

Die Leitende Medizinaldirektorin Dr. 
med. Claudia Kuhn (2.v.l.) trat ihren 
Dienst im Landratsamt Fürth 1997 als 

Ärztin im Praktikum an. 2001 erfolgte die 
Einstellung als approbierte Ärztin im Gesund-
heitsdienst in der damaligen Abteilung „Staat-
liches Gesundheitsamt“. Ihr wurden ab 2009 
die Leitung mehrerer Arbeitsbereiche und 
Sachgebiete der Abteilung übertragen.
2020 übernahm sie die Leitung des Gesund-
heitsamtes. Zudem ist Dr. Kuhn die stellver-
tretende Leitung dreier Arbeitsbereiche. Am 
1.1.2025 feierte sie ihr 25-jähriges Dienstju-
biläum.

Dottore Jürgen Schlee (3.v.r.) war nach 
seiner Promotion und Approbation zunächst 
als Tierarzt in Deggendorf (Niederbayern) und 
Wiggensbach (Allgäu/Schwaben) angestellt 
und machte sich schließlich als Tierarzt in Ca-
dolzburg selbstständig. Seit 1995 war er im 
Veterinäramt als Fleischbeschau-Tierarzt tätig. 
Nach 29 Dienstjahren im Amt verabschiedet er 
sich in den wohlverdienten Ruhestand. 

Eginhardt Mandler (2.v.r.) wurde 1995 
im Landratsamt Fürth im Sachgebiet „ÖPNV 
und Radverkehr“ eingestellt. Ab Juni 1995 
war er außerdem Kreisbrandmeister im Land-
kreis Fürth und übernahm auch Aufgaben der 
Atemschutzzentrale.
1997 wurde er zum Ausbilder für das Sach-
gebiet ÖPNV und Radverkehr bestellt. 2018 
feierte er sein 25-jähriges Dienstjubiläum und 
tritt nach über 30 Dienstjahren ebenfalls in 
den Ruhestand ein.

Barbara Schwab (3.v.l.) beendete 1986 
ihre Ausbildung zur Datenverarbeitungskauf-
frau im Großversandhaus Quelle erfolgreich 
und studierte im Anschluss Wirtschaftspäda-
gogik an der FAU Nürnberg. 2014 wurde sie 
im Landkreis Fürth für die Geschäftsstelle des 
Kreisjugendrings angestellt. Nun setzt sie sich 
zur Ruhe und blickt auf zehn Dienstjahre im 
Landratsamt zurück. n

Ihr Stellenmarkt  
im Landkreis Fürth

Physiotherapeutische Praxis
                   Anna Christgau

Zur Verstärkung unseres erfolgreichen Teams suchen wir: 

Physiotherapeuten, Ergotherapeuten,  Kursleiter
Sie werden Teil eines erfolgreichen Teams, betreuen zufriedene Kunden
wir bieten: Karriere-Aufstiegsmöglichkeiten, gute Bezahlung, ansprechende 
Praxisräume, angenehme Atmosphäre, flexible Arbeitszeiten, Wohnung uvm..

Dietenhofen        Hillerstr. 2 09824 928545 
Großhabersdorf  Ansbacher Str. 20 09105 9939 140
info@christgau-physio.de

JETZT

 
 Wir suchen für unser Team einen Tankschutzmonteur 

                    (m/w/d) 
gerne auch als Quereinsteiger 
 

                                                        Zu Ihren Aufgaben gehören:  
-Tankreinigung, -demontagen, -stilllegungen, 
- Neumontagen beim Kunden, 
- Tankinnenhüllen einbauen. 

 
Was Sie mitbringen: 
-Führerschein Klasse B, 
-handwerkliches Geschick, 
-Zuverlässigkeit sowie sorgfältige Arbeitsweise. 

 
          Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an: 

 info@tankschutz-streng.de  
 gerne mit Gehaltsvorstellung und nächstmöglichem Eintrittsdatum. 
Gebr. Streng GmbH, Bachstr.18, 90513 Zirndorf, Tel: 0911/604383 

    
 

Du hast Spaß am Handwerk oder eine abgeschlossene Ausbildung als 
Schreiner, Zimmerer, Glaser, Metallbauer, Schlosser oder eines ähnlichen 
handwerklichen Berufs?
Dann melde dich gern bei uns.

Auch als Quereinsteiger möglich!Auch als Quereinsteiger möglich!
Trau dich und werde Teil unseres Trau dich und werde Teil unseres 
Schramm-Teams! Schramm-Teams! 

Werde Fenstermonteur
im Team der Schramms (m/w/d)

Website: schramm-fenster.de/monteur
Anruf oder WhatsApp: 09101 90 17 10

Beim Markt Cadolzburg (ca. 11.500 Einwohner,  
Landkreis Fürth) sind folgende attraktive Stellen zu besetzen:

Verwaltung:
-  Bilanzbuchhalter/in (m/w/d)

-  Sachbearbeiter/in (m/w/d)  
für die Finanzverwaltung

-  Verwaltungskraft (m/w/d) für die  
gemeindlichen Kindertageseinrichtungen

Gemeindewerke:
- Kaufmännische Leitung (m/w/d)

-  Bilanzbuchhalter/in (m/w/d) bzw. 
Controller/in (m/w/d)

Kindertageseinrichtungen:
- Kinderpfleger/in (m/w/d)

Schulzweckverband:
- mehrere Reinigungskräfte (m/w/d)

Nähere Details finden Sie auf der  
Homepage des Marktes unter  
www.cadolzburg.de (Jobs & Karriere).

Die Jubilare wurden geehrt

IHRE ZEIT IST UNS WICHTIG:
BITTE VOR JEDEM BESUCH DES  
LANDRATSAMTES IN ZIRNDORF 
UND FÜRTH EINEN  
ONLINE-TERMIN VEREINBAREN.

Mit wenigen klicks direkt zum Termin:
termine-reservieren.de/termine/lra-fuerth
oder unter 0911 9773-0 und
www.landkreis-fuerth.de
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6. Anfragen

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sit-
zung statt.

Zirndorf, den 14.01.2025
Landratsamt Fürth
 
Bernd Obst
Landrat

010 Landkreis Fürth
Satzung ehrenamtliches Engagement

Satzung
über die Ehrenzeichen des Landkreises 
Fürth
Auf Grund Art. 5 Abs. 2 und 17 der Landkreis-
ordnung für den Freistaat Bayern (Landkreis-
ordnung – LkrO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. August 1998 (GVBl S. 826, 
BayRS 2020-3-1-I), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 24.Juli 2012 (GVBl S. 366), erlässt der 
Landkreis Fürth folgende Satzung:

§ 1
Stifter
(1) Der Landkreis Fürth verleiht für besondere 
Verdienste um den Landkreis Ehrenzeichen als
- goldener Ehrenring (§ 2),
- Landkreismedaille (§ 3).
(2) Ferner verleiht er zur Würdigung des hohen 
ehrenamtlichen Engagements im Landkreis fol-
gende Auszeichnungen:
- „Stiller Held“ / “Stille Heldin” (w/m/d) (§ 4),
- „Junger Held“ / „Junge Heldin“ (w/m/d) (§ 5),
- „Helden vor Ort“ (§ 6)
- Ehrennadel (§ 7).

§ 2
Goldener Ehrenring
(1) Der Ehrenring ist aus einer Goldlegierung, 
einem anderen Edelmetall oder einer anderen 
Edelmetalllegierung gefertigt und trägt auf der 
Oberseite das Wappen des Landkreises Fürth. 
In der Innenseite wird der Name des Ausge-
zeichneten sowie das Datum der Verleihung 
eingraviert.
(2) Der Ehrenring kann an Personen verliehen 
werden, die sich um den Landkreis Fürth auf 
politischem, kulturellem, sportlichem, sozialem 
oder wirtschaftlichem Gebiet hervorragende 
Verdienste erworben haben.
(3) Zu Lebzeiten der Ausgezeichneten darf die 
Anzahl der Ringträger zehn nicht überschreiten.

§ 3
Landkreismedaille
(1) Die Landkreismedaille ist aus einer Silber-
legierung und trägt auf der Rückseite das Wap-
pen des Landkreises Fürth sowie die Wappen 
der 14 Landkreisgemeinden. Die Vorderseite 
trägt einen Lorbeerkranz, der die Inschrift „Für 
besondere Verdienste“ umgibt.
(2) Die Landkreismedaille kann an Personen 
verliehen werden, die sich besondere Ver-
dienste um den Landkreis Fürth erworben 
haben.

§ 4
„Stiller Held“ / „Stille Heldin“
Der Landkreis Fürth verleiht an Bürgerinnen 
und Bürger, die für einen Verein, einen Ver-
band oder eine Institution, deren Tätigkeits-
feld im Landkreis Fürth liegt, eine langjährige 
ehrenamtliche Tätigkeit ausführen ohne dafür 
gewählt zu sein oder eine Leitungs- bzw. Füh-
rungsfunktion innezuhaben, die Auszeichnung 
„Stiller Held“ / „Stille Heldin“.

§ 5
„Junger Held“ / „Junge Heldin“
Der Landkreis Fürth verleiht an Jugendliche 
und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 
27. Lebensjahres, die für einen Verein, einen 
Verband oder eine Institution, deren Tätig-
keitsfeld im Landkreis Fürth liegt, ein außer-
gewöhnliches ehrenamtliches Engagement 
zeigen, die Auszeichnung „Junger Held“ / 
„Junge Heldin“.

§ 6
„Helden vor Ort“
Der Landkreis Fürth verleiht an einen Ver-
ein, eine Gemeinschaft bzw. Gruppierung 
oder eine Institution, deren Tätigkeitsfeld im 
Landkreis Fürth liegt, und die ein besonderes 
ehrenamtliches Engagement zeigen, die Aus-
zeichnung „Helden vor Ort“.

§ 7
Ehrennadel
(1) Der Landkreis Fürth verleiht für langjähri-
ges und hohes ehrenamtliches Engagement 
die Ehrennadel. Sie kann neben bereits an-
deren erfolgten Ehrungen verliehen werden. 
Dabei stimmt sich der Landkreis mit den eben-
falls ehrenden Gemeinden ab.
(2) Die Ehrennadel ist in drei Klassifizierungen 
unterteilt:
a) Ehrennadel in Bronze (Abs. 3)
b) Ehrennadel in Silber (Abs. 4)
c) Ehrennadel in Gold (Abs. 5).

009 Landkreis Fürth
Sitzung des Kreistages

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
Am Montag, 03.02.2025, um 14:30 Uhr 
findet im Sitzungsaal, Landratsamt Fürth, 
Stresemannplatz 11 die 22. Sitzung des 
Kreistages mit folgender Tagesordnung statt, 
zu der alle interessierten Bürgerinnen und Bür-
ger eingeladen werden.
Vor der Sitzung besteht die Möglichkeit zu Bür-
geranfragen.

1.  Genehmigung der Niederschrift über die 
21. öffentliche Sitzung des Kreistages am 
16.12.2024 und Veröffentlichung der Nie-
derschrift auf der Landkreishomepage

2. Mitteilungen

3. Haushaltsberatungen
3.1  Beratung über den Landkreishaushalt 2025
3.2  Beschlussfassung über den Stellenplan 

2025
3.3.  Beschlussfassung über den Landkreishaus-

halt 2025
3.4.  Beschlussfassung über den Finanzplan 

2025
3.5. Erlass der Haushaltssatzung 2025

4.  Feststellung des Jahresabschlusses 2023 für 
den BgA Abfallwirtschaft und Verzinsung der 
Verrechnungsschulden dieses BgA gegen-
über dem Landkreis

5.  Bestellung eines stellvertretenden Mitglieds 
für den Zweckverband Tierkörperbeseitigung 
Nordbayern

(3) Die Ehrennadel in Bronze kann allen Bür-
gerinnen und Bürgern verliehen werden, die 
für einen Verein, einen Verband oder eine 
Institution, deren Tätigkeitsfeld im Landkreis 
Fürth liegt, seit mindestens 20 Jahren ehren-
amtlich tätig sind.
(4) Die Ehrennadel in Silber kann allen Bürge-
rinnen und Bürgern verliehen werden, die für 
einen Verein, einen Verband oder eine Institu-
tion, deren Tätigkeitsfeld im Landkreis Fürth 
liegt, seit mindestens 30 Jahren ehrenamtlich 
tätig sind.
(5) Die Ehrennadel in Gold kann allen Bürge-
rinnen und Bürgern verliehen werden, die für 
einen Verein, einen Verband oder eine Institu-
tion, deren Tätigkeitsfeld im Landkreis Fürth 
liegt, seit mindestens 40 Jahren ehrenamtlich 
tätig sind.
(6) Die ehrenamtliche Tätigkeit kann bei allen 
Klassifizierungen auch in verschiedenen Ver-
einen, Verbänden und Institutionen geleistet 
worden sein. Vorrangig in Frage kommen 
Personen, die gewählte Positionen in einem 
Leitungs- bzw. Führungsstab innehaben bzw. 
aktiv in einem Verein tätig sind. Diese Lei-
tungs- und Führungspositionen bzw. Vereins-
aktivitäten sind nachzuweisen.
(7) Ehrenamtliches Engagement, das bereits 
Gegenstand einer staatlichen Ehrung ist (z.B. 
aktiver Feuerwehr- oder Rettungsdienst oder 
Gemeinderatstätigkeit) bleibt bei den Ehrun-
gen gem. § 1 Abs. 2 grundsätzlich unberück-
sichtigt.

§ 8
Vorschlagsrecht
(1) Berechtigt zur Einreichung von Vorschlä-
gen zur Auszeichnung mit dem goldenen 
Ehrenring und der Landkreismedaille sind die 
Landrätin / der Landrat, die Fraktionen des 
Kreistages sowie die Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts.
(2) Berechtigt zur Einreichung von Vorschlä-
gen zur Auszeichnung „Stiller Held“ / „Stille 
Heldin“ und „Helden vor Ort“ sind die Land-
rätin / der Landrat, alle Kreisrätinnen / Kreis-
räte und Bürgermeisterinnen / Bürgermeister 
der Landkreisgemeinden. Berechtigt zur Ein-
reichung von Vorschlägen zur Auszeichnung 
„Junger Held“ / „Junge Heldin“ sind die Land-
rätin / der Landrat, alle Kreisrätinnen / Kreis-
räte, Bürgermeisterinnen / Bürgermeister der 
Landkreisgemeinden, sowie die Mitglieder des 
Jugendhilfeausschusses.
(3) Berechtigt zur Einreichung von Vorschlä-
gen zur Auszeichnung mit der Ehrennadel sind 
alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises 
Fürth.
(4) Die schriftlichen Vorschläge sind der Land-
rätin / dem Landrat zuzuleiten. Sie enthalten:
1. Vor- und Familiennamen, Geburtstag, Ge-
burtsort, Staatsangehörigkeit, Beruf zum Zeit-
punkt des Vorschlags und Anschrift.

2. eine ausführliche Begründung des Vor-
schlags.
3. Angaben über bisher erhaltene Auszeich-
nungen, Titel und Ehrenstellungen.
(5) Die Landrätin / der Landrat legt dem Ver-
leihungsbeirat (§ 9) nach erfolgter Vorprüfung 
die eingegangenen Vorschläge zur Begutach-
tung vor

§ 9
Verleihungsbeirat
(1) Zur Begutachtung der eingegangenen Vor-
schläge bildet der Kreistag einen Verleihungs-
beirat, bestehend aus der Landrätin / dem 
Landrat, den Fraktionsvorsitzenden und wei-
teren Beiräten. Die Gesamtzahl des Beirates 
beträgt 9 Personen. Die weiteren Beiräte sind 
nach dem d`Hondtschen Verfahren zu ermit-
teln. Für alle Beiratsmitglieder sind gleichzeitig 
Vertreter mitzubestellen.
(2) Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme 
der Landrätin / des Landrats doppelt.
(3) Die Auszeichnungen unter § 1 Abs. 2 be-
schließt der Verleihungsbeirat in eigener Zu-
ständigkeit.
(4) Die Beschlüsse des Beirates zu den Aus-
zeichnungen unter § 1 Abs. 1 haben den Cha-
rakter einer Empfehlung an den Kreistag und 
werden diesem im Einvernehmen mit der zu 
Auszeichnung vorgeschlagenen Person zuge-
leitet. Der Kreistag beschließt über diese Emp-
fehlung in nichtöffentlicher Sitzung.

§ 10
Verleihung
(1) Die Verleihung der Auszeichnungen „Stiller 
Held“ / „Stille Heldin“, „Junger Held“ / „Jun-
ge Heldin“ bzw. „Helden vor Ort“ erfolgen 
durch die Landrätin / den Landrat im Rahmen 
eines jährlich stattfindenden Ehrenamtsemp-
fanges. Sie sind auf jeweils eine Auszeich-
nung pro Jahr begrenzt. Mit Verleihung der 
Auszeichnung erhält die/der Geehrte eine Ur-
kunde mit Unterschrift des Landrats und einen 
Ehrenpokal sowie eine Prämie i. H. v. 500,00 
€, die für das der Auszeichnung zu Grunde 
liegende ehrenamtliche Wirken zu verwenden 
ist. Zusätzlich zur Auszeichnung erhält die/der 
Geehrte als Stiller Held“ / „Stille Heldin“ bzw. 
„Junger Held“ / „Junge Heldin“ ein individu-
elles Geschenk im Wert von max. 50,00 €.
(2) Die Verleihungen der Ehrennadel erfolgen 
durch den Landrat im Rahmen eines jährlich 
stattfindenden Ehrenamtsempfanges. Sie sollen 
50 pro Jahr nicht überschreiten. Mit der Ver-
leihung der Ehrennadel erhält die/der Geehrte 
eine Urkunde mit Unterschrift des Landrats
(3) Die Verleihung eines Ehrenzeichens gem. § 
1 Abs. 1 erfolgt durch die Landrätin / den Land-
rat in einem geeigneten feierlichen Rahmen.
(4) Die Verleihungen werden durch den Land-
kreis in geeigneter Weise öffentlich bekannt-
gemacht.

§ 11
Eigentum an den Ehrenzeichen und Aus-
zeichnungen
Die Ehrenzeichen und Auszeichnungen gehen 
in das Eigentum der Ausgezeichneten über. 
Eine Rückgabepflicht der Erben besteht nicht.

§ 12
Aberkennung
(1) Die Ehrenzeichen und Auszeichnungen ge-
mäß § 1 können in begründeten Fällen durch 
Entscheidung des Verleihungsbeirates aber-
kannt werden, z.B. bei Schädigung des Vereins 
oder bei rechtskräftiger Verurteilung zu einer 
gegen den Landkreis gerichteten oder einer 
sonstigen, entehrenden Straftat.
(2) Im Falle der Aberkennung sind die Ehren-
zeichen und Auszeichnungen gemäß § 1 zu-
sammen mit der jeweiligen Urkunde an den 
Landkreis Fürth zurückzugeben.

§ 13
Datenschutz
(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben 
dieser Satzung werden unter Beachtung der 
Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO), des Bayerischen Datenschutz-
gesetzes (BayDSG) und des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) personenbezogene 
Daten verarbeitet. Folgende personenbezoge-
ne Daten werden für die Bearbeitung erhoben:
• Name
• Vorname
• Anschrift
• Geschlecht
• Staatsangehörigkeit
• Geburtsdatum
• Geburtsort
• Beruf
• Telefonnummer
• E-Mailadresse
• Bankverbindung
• Zeiten der Vereinszugehörigkeit
• Bisher erhaltene Auszeichnungen, Titel und 
Ehrenstellungen
(2) Die in Absatz 1 genannten Daten werden 
nur für den in der Satzung angegeben Zweck 
verwendet. Die Daten werden nicht an Dritte 
weitergegeben oder in ein Drittland übermit-
telt
(3) Der Betroffene hat insbesondere folgende 
Rechte:
a. das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 
DSGVO
b. das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 
DSGVO
c. das Recht auf Löschung nach Artikel 17 
DSGVO
d. das Recht auf Einschränkung der Verarbei-
tung nach Artikel 18 DSGVO
e. das Recht auf Datenübertragbarkeit nach 
Artikel 20 DSGVO
f. das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 
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DSGVO
(4) Die personenbezogenen Daten werden 
durch geeignete technische und organisatori-
sche Maßnahmen vor dem Zugriff Dritter ge-
schützt.
(5) Die gespeicherten personenbezogenen 
Daten werden regelmäßig geprüft und wenn 
deren Speicherung zu dem in der Satzung be-
nannten Zweck nicht mehr erforderlich ist ge-
löscht.
(6) Zur Wahrnehmung der Aufgaben und 
Pflichten nach der EU-Datenschutz-Grund-
verordnung des Bayerischen Datenschutz-
gesetzes und dem Bundesdatenschutzgesetz 
ist ein behördlicher Datenschutzbeauftragter 
bestellt.

§ 14
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in 
Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die Satzung über die 
Würdigung des ehrenamtlichen Engagements 
im Landkreis Fürth vom 28.01.2019 und die 
Satzung über die Ehrenzeichen des Landkrei-
ses Fürth vom 09.11.1993 außer Kraft.

Zirndorf, den 16.12.2024
Bernd Obst Landrat

011 Landkreis Fürth
Vollzug der Baugesetze

441-6024-W-1303-2024-GH
Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses 
(6WE)

Vollzug der Baugesetze; 
Nachbarbeteiligung 

Mit Bescheid vom 07.01.2025, Az: 
441-6024-W-1303-2024-GH, erteilte das 
Landratsamt Fürth Firma Schmidt-Wohnbau 
GmbH, Fürther Str. 22a, 91560 Heilsbronn, die 
Baugenehmigung zur Errichtung eines Mehr-
familienwohnhauses (6WE) auf dem Grund-
stück Fl.-Nr. 512/12 der Gemarkung Großha-
bersdorf (Cadolzburger Straße 10).

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb ei-
nes Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht 
Ansbach
Hausanschrift: Promenade 24-28, 
91522 Ansbach,

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch 
in einer für den Schriftformersatz zugelasse-
nen1 Form.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen 
die bauaufsichtliche Zulassung eines Vor-
habens hat keine aufschiebende Wirkung (§ 
212 a Abs. 1 Baugesetzbuch –BauGB-). Die 
Anordnung der aufschiebenden Wirkung ge-
mäß § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) kann nach Bekanntgabe der Geneh-
migung beantragt werden. Der Antrag ist bei 
dem o. g. Bayerischen Verwaltungsgericht in 
Ansbach, schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen1 Form zu stellen.

1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-
facher E-Mail ist nicht zugelassen und ent-
faltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung 
von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der Kla-
geerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Der o. g. Baugenehmigungsbescheid wird 
hiermit an die Eigentümer der Nachbargrund-
stücke Fl.-Nr. 512/142, 512/141, 512/17, 
512/172 der Gemarkung Großhabersdorf 
durch öffentliche Bekanntmachung gemäß 
Art. 66 Abs. 2 Satz 5 Bayer. Bauordnung (Bay-
BO) zugestellt.

Die Zustellung gilt mit dem Erscheinungster-
min des Amtsblattes des Landkreises Fürth als 
bewirkt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO).

Der Bescheid und die genehmigten Bauvorla-
gen können nach vorheriger Terminvereinba-
rung im Landratsamt Fürth, Im Pinderpark 2, 
90513 Zirndorf eingesehen werden. 

Informationen nach Art. 27 a BayVwVfG fin-
den Sie unter www.landkreis-fuerth.de/oef-
fentliche-bekanntmachungen.

Zirndorf, 07.01.2025
Besold 
Regierungsoberinspektor

012 Landkreis Fürth
Vollzug der Baugesetze

441-6024-W-1519-2024-GH
Nutzungsänderung eines Zimmers zu priva-
tem Wohnraum

Vollzug der Baugesetze; 
Nachbarbeteiligung 
Mit Bescheid vom 08.01.2025, Az: 
441-6024-W-1519-2024-GH, erteilte das 

Landratsamt Fürth Frau Sylke Koob, Berliner 
Str. 18, 90579 Langenzenn, die Baugeneh-
migung zur/zum Nutzungsänderung eines 
Zimmers zu privatem Wohnraum auf dem 
Grundstück Fl.-Nr. 1017/10 der Gemarkung 
Langenzenn (Berliner Straße 18).

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb ei-
nes Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht 
Ansbach
Hausanschrift: Promenade 24-28, 
91522 Ansbach,

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch 
in einer für den Schriftformersatz zugelasse-
nen1 Form.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen 
die bauaufsichtliche Zulassung eines Vor-
habens hat keine aufschiebende Wirkung (§ 
212 a Abs. 1 Baugesetzbuch –BauGB-). Die 
Anordnung der aufschiebenden Wirkung ge-
mäß § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) kann nach Bekanntgabe der Geneh-
migung beantragt werden. Der Antrag ist bei 
dem o. g. Bayerischen Verwaltungsgericht in 
Ansbach, schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen1 Form zu stellen.

1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-
facher E-Mail ist nicht zugelassen und ent-
faltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung 
von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der Kla-
geerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Der o. g. Baugenehmigungsbescheid wird 
hiermit an die Eigentümer der Nachbargrund-
stücke Fl.-Nr. 1017/9, 1017/11, 1017/13, 
1017/18 der Gemarkung Langenzenn, durch 
öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 
Abs. 2 Satz 5 Bayer. Bauordnung (BayBO) zu-
gestellt.

Die Zustellung gilt mit dem Erscheinungster-
min des Amtsblattes des Landkreises Fürth als 
bewirkt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO).

Der Bescheid und die genehmigten Bauvorla-
gen können nach vorheriger Terminvereinba-
rung im Landratsamt Fürth, Im Pinderpark 2, 
90513 Zirndorf eingesehen werden. 

Informationen nach Art. 27 a BayVwVfG fin-
den Sie unter www.landkreis-fuerth.de/oef-
fentliche-bekanntmachungen.

Zirndorf, 08.01.2025
Besold
Regierungsoberinspektor

013 Sparkasse Fürth
Kraftloserklärung

Kraftloserklärung
Nach Durchführung des Aufgebotsverfahrens 
wird folgendes zu Verlust gegangenes Spar-
kassenbuch der Sparkasse Fürth für kraftlos 
erklärt.

Sparkonto Nr.  3240031579

Daher sind alle Ansprüche gegen die Spar-
kasse Fürth aus dem zu Verlust gegangenen 
Sparkassenbuch erloschen.

Fürth, den 14.01.2025
Sparkasse Fürth

Sie sind auf der Suche nach einem sicheren Job im Herzen der 
Metropolregion Nürnberg?

Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Wir bieten zusätzlich zum Entgelt einen konjunkturunabhängigen und
regionalen Arbeitsplatz.

UNSERE BENEFITS

⏱ Flexible Arbeitszeit 💻💻 Mobiles Arbeiten

⏳ Teilzeit 🎭🎭🎭🎭  Jobsharing

💰💰 Arbeitgeberfinanzierte 
Altersversorgung 💶💶 

Jahressonderzahlung/ 
Leistungsorientierte 
Bezahlung

🎓🎓 Fort- und Weiterbildungs-
programm 📈📈 Karrieremöglichkeiten

🚆🚆 Jobticket 🚲🚲🚲🚲  BikeLeasing

🍀🍀 Betriebliches Gesund-
heitsmanagement 🍏🍏🍏🍏  Gesundheitstage

🏖🏖 30 Tage Urlaub 🎉🎉🎉🎉  Grillfest / Betriebsfest

✨ 
spannende
unterschiedlichste
Einsatzgebiete

Sie fühlen sich angesprochen und möchten mehr über uns und 
unsere Stellenausschreibungen erfahren?

Dann schauen Sie auf unserer Homepage vorbei:

WIR SIND AKTUELL AUF DER SUCHE NACH:

 Architektinnen / Architekten (w/m/d) im Bereich 
Gebäudewirtschaft

 Leitung (w/m/d) für den Arbeitsbereich Fahrerlaubnisbehörde
 Verkehrsingenieurin / Verkehrsingenieur (w/m/d) im Bereich

ÖPNV
 Sachbearbeitung (w/m/d) im Bereich Grunderwerb /

Liegenschaftsverwaltung - Radverkehrskonzept

Für Sie ist gerade nicht das richtige Jobangebot dabei? 
Dann bewerben Sie sich einfach initiativ bei uns.

Gerne können Sie sich auch persönlich bei uns melden und mehr 
über den Landkreis als Arbeitgeber erfahren.

Frau Feigl und Herr Steiner stehen Ihnen gerne telefonisch unter 
0911 9773 -1120 und -1123 oder per E-Mail 
bewerbung@lra-fue.bayern.de zur Verfügung.

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG!

Sie sind auf der Suche nach einem sicheren Job im Herzen der Metropol-
region Nürnberg? Dann sind Sie bei uns genau richtig.  Wir bieten zusätzlich zum Entgelt einen  

konjunkturunabhängigen und regionalen Arbeitsplatz. Sie fühlen sich angesprochen und möchten mehr über uns 
und unsere Stellenausschreibungen erfahren? Dann schauen Sie auf unserer Homepage vorbei:

UNSERE BENEFITS WIR SIND AKTUELL AUF DER SUCHE NACH:

•  Architekt/in (w/m/d) im Bereich der Gebäudewirtschaft
•  Gärtner/in (w/m/d) im Bereich Kreisfachberatung für 

Gartenkultur und Landespflege
•  Sachbearbeitung (w/m/d) im Bereich Immissionsschutz, 

Denkmalschutz – Recht, Bauleitplanung, Bauaufsicht
•  Sachbearbeitung (w/m/d) im Bereich Ausländerwesen /

Staatsangehörigkeit 
•  Leitung (w/m/d) für den Arbeitsbereich „Wirtschaftliche 

Jugendhilfe“

Für Sie ist gerade nicht das richtige Jobangebot dabei?
Dann bewerben Sie sich einfach initiativ bei uns.
Gerne können Sie sich auch persönlich bei uns melden und mehr 
über den Landkreis als Arbeitgeber erfahren.

Frau Feigl und Herr Steiner stehen Ihnen gerne telefonisch unter 
0911 9773 -1120 und -1123 zur Verfügung.

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG!
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Anzeigen

kracker-hoergeraete.de

90513 Zirndorf - Nürnberger Str.35 •  90522 Oberasbach - Am Rathaus 2-4 • 90579 Langenzenn - Nürnberger Str.18

Wir sind für Sie da:
3x in der Region und
1x ganz in Ihrer Nähe

Rufen Sie uns an: 
Telefon
0911 - 96 06 109

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 09:00 - 13:00 & 14 –18 Uhr
Sa. 09:00 - 13:00 (nur in Zirndorf)

Rufen Sie uns an: 

ONLINE
 TERMIN

René Kracker 
Hörakustikmeister, Hörtherapeut

* Eigenanteil pro Ohr nach Abzug der Krankenkassenzuschüsse von ca. 700 Euro für das Hörgerät.  Zzgl. 10 Euro gesetzlicher 
Zuzahlung als Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse unter Vorlage einer gültigen Hörgeräteverordnung. Für Privatver-
sicherte und Selbstzahler kommen je nach individuell abgeschlossenem Vertrag evtl. weitere Zuzahlungen hinzu.

Guter Klang.
Gute Wahl.

Entdecken Sie die vielen Vorteile 
von Oticon Jet:

   Eine gute Klangqualität mit BrainHearing-Technologie

   Viele Bauformen, Farben und Zusatz-Optionen

   Kabellose Verbindung zu TV, Telefon und mehr

Jetzt ab

248 €
pro Hörgerät inkl. 

Premium Verlust - und 

Verschleißschutz-

brief

**

Mit bester Empfehlung:Mit bester Empfehlung:

Guter Klang.
Gute Wahl.

Entdecken Sie die vielen Vorteile 
von Oticon Jet:

   Eine gute Klangqualität mit BrainHearing-Technologie

   Viele Bauformen, Farben und Zusatz-Optionen

   Kabellose Verbindung zu TV, Telefon und mehr

Gute Wahl.

✓ Abhandenkommen
✓ Beschädigung
✓ Zerstörung
✓ Bruch
✓ Diebstahl, Einbruchsdiebstahl 
✓ Unsachgemäße Handhabung
✓ Raub und räuberische 
    Erpressung 
✓ Cerumen
✓ Natürlicher Schweiß

** Im Schadensfall beträgt die 
Selbstbeteiligung 35% des 
maßgebenden Schadensbetrages

Inklusive Premium Verlust - und Verschleißschutzbrief für 5 Jahre**

Entdecken Sie die vielen Vorteile:

Marktplatz 5 · 90556 Cadolzburg ·  09103 82 28
schaudi@roedl-energie.de · www.heizoel-schaudi.de

Ihr zuverlässiger Partner für

Heizöle
Pellets · Strom · Erdgas

Öffnungszeiten:Mo-Do 8-18 UhrFr 8-16 Uhr
privat und alle Kassen

+++ neu im Team +++Dr. med. Matthias Stoll

1. OG - Tel.: 73 34 54  2. OG - Tel.: 74 91 80
Kardiologie      Diabetolog. Schwerpunktpraxis 
Allgemeinmedizin   Gastroenterologie

WWW.MEDICCENTER.DE
INFO@MEDICCENTER.DE

Eingang

Allgemeinmedizin · Innere Medizin Kardiologie · GastroenterologieDiabetologische Schwerpunktpraxis


